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Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
 

17. Zentrale IT-Beschaffung verbesserungsbedürftig 
 
Das Zentrale IT-Management der Landesregierung muss seiner 
besonderen Vorbildfunktion gerecht werden und dafür Sorge 
tragen, dass die vergabe- und haushaltsrechtlichen Regelungen 
eingehalten werden. 
 
Trotz erkennbarer Fortschritte bleibt bei der bei Dataport einge-
richteten Zentralen IT-Beschaffungsstelle noch einiges zu tun.  
 
Das Zentrale IT-Management und Dataport müssen u. a. sicher-
stellen, dass die Kosten der Zentralen IT-Beschaffungsstelle 
transparent ermittelt, verteilt und abgerechnet werden. Beschaf-
fungen über den Shop müssen der Regelfall und Sonderbedarfe 
die Ausnahme sein.  
 

17.1 Vorbemerkungen 
 
Mit der 2001 eingerichteten Zentralen IT-Beschaffungsstelle hat die Lan-
desregierung eine aus dem Jahr 1999 stammende Empfehlung des LRH 
umgesetzt.1 Seitdem hat der LRH mehrfach die vertraglichen Grundlagen, 
die Organisation sowie die Betriebs- und Beschaffungsabläufe der bei 
Dataport AöR (Dataport)2 eingerichteten Zentralen IT-Beschaffungsstelle 
untersucht.3 
 
Der LRH hat 2020 beim Zentralen IT-Management im Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (Digitali-
sierungsministerium) sowie bei Dataport erneut die Einhaltung der verga-
be- und haushaltsrechtlichen Regelungen geprüft. Dabei hat er auch be-
trachtet, ob die mit den Auftraggebern4 in einem Beschaffungsvertrag ver-
einbarten Leistungen ordnungsgemäß und wirtschaftlich erbracht werden. 
 

                                                      
1  Bemerkungen 1999 des LRH, Nr. 12. 
2  Dataport wurde auf der Grundlage eines Staatsvertrags zum 01.01.2004 zunächst  

IT-Dienstleister für das Land Schleswig-Holstein und die Freie und Hansestadt Hamburg. 
Durch den Beitritt der Freien Hansestadt Bremen und Mecklenburg-Vorpommern (2006), 
Niedersachsen (2010) sowie Sachsen-Anhalt (2013) hat sich Dataport mittlerweile von 
einer Zweiländer- zu einer Mehrländeranstalt weiterentwickelt.  

3  Bemerkungen 2001 des LRH, Nr. 16; 2003 Nrn. 11 und 18; 2004 Nr. 17; 2005, Nr. 16, 
2006, Nr. 24 sowie 2009 Nr. 18. 

4  Zu den Auftraggebern des aktuellen Beschaffungsvertrags gehören die drei Trägerländer 
Land Schleswig-Holstein, Freie und Hansestadt Hamburg sowie Freie Hansestadt Bremen. 
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Ferner hat der LRH geprüft, ob die mit der Einrichtung der Zentralen  
IT-Beschaffungsstelle angestrebten Ziele erreicht wurden: 

• Reduzierung der Beschaffungsprozesskosten, 

• Optimierung der Beschaffungsabläufe und der Beschaffungsqualität, 

• Einhaltung und stringente Anwendung des Vergaberechts und  

• Standardisierung und Vereinheitlichung der bei den Auftraggebern ein-
gesetzten Informationstechnik. 

 
Bei den vorgenannten Themen obliegt dem Zentralen IT-Management  
eine besondere Vorbildfunktion, weil es der Landesverwaltung in dem  
vom Digitalisierungsministerium erlassenen „Organisationserlass ITSH“  
(OrgErl ITSH)1 die bei der Informationstechnik ressortübergreifend einzu-
haltenden Standards vorgibt. Bei der Durchführung von Beschaffungsvor-
gängen spielen deshalb neben vergaberechtlichen stets auch standardi-
sierungsspezifische Gesichtspunkte eine Rolle. 
 

17.2 Abrechnung und Auskömmlichkeit des Beschaffungsvertrags 
 
Dataport hat in den Jahren 2016 bis 2018 für die Auftraggeber erbrachte 
Mehrleistungen aus „Kulanzgründen“ mehrfach nicht in Rechnung gestellt.  
 
Dass die Zentrale IT-Beschaffungsstelle seit mehreren Jahren nicht aus-
kömmlich finanziert ist und es deshalb einer nachhaltigen Lösung bedarf, 
hat Dataport den Auftraggebern erstmals im Jahr 2020 mitgeteilt. Dieses 
verspätete Vorgehen hat dazu geführt, dass die entstandenen Fehlbeträge 
über mehrere Jahre anteilig auch von Trägerländern gezahlt worden sind, 
die nicht zu den Auftraggebern des Beschaffungsvertrags gehören.  
 
Die mittlerweile für den Beschaffungsvertrag einvernehmlich von den Auf-
traggebern beschlossene Erhöhung der Personalkapazitäten und -kosten 
ist ohne eine nachhaltige Optimierung bzw. Reduzierung der mit der Zent-
ralen IT-Beschaffungsstelle verbundenen Geschäftsprozesse und Ausga-
ben nicht ausreichend. Weitere Erhöhungen kommen erst dann infrage, 
wenn alle Optimierungs- und Einsparpotenziale nachweislich ausgeschöpft 
und die Kosten der Zentralen IT-Beschaffungsstelle dadurch nachhaltig 
reduziert wurden.  
 
Dataport muss sicherstellen, dass auftretende Fehlbeträge sowie der dar-
aus resultierende Handlungsbedarf rechtzeitig gegenüber den Auftragge-
bern und den internen Gremien kommuniziert und die bestehenden Opti-
mierungs- und Einsparpotenziale ausgeschöpft werden.  

                                                      
1  Erlass des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisie-

rung vom 18.06.2018 - V 312 -, Amtsbl. Schl.-H. S. 648. 
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Dataport hat bestätigt, dass in den ersten Jahren des Beschaffungsver-
trags mehrfach auf den Ausgleich von erbrachten Mehrleistungen verzich-
tet worden sei. Dieses Vorgehen habe man gewählt, weil man davon aus-
gegangen sei, dass sich Mehr- und Minderaufwand über die Jahre 
ausgleichen.  
 
Der LRH weist darauf hin, dass Dataport durch das etablierte Vertragscon-
trolling die Entwicklungen frühzeitig hätte erkennen und unverzüglich auf 
eine vertragskonforme Abrechnung dringen müssen. Entsprechenden 
Handlungsbedarf hat der LRH zuletzt in seinen Bemerkungen 2020 aufge-
zeigt.1  
 

17.3 Nutzung durch sonstige Dienststellen der Auftraggeber 
 
Die Zentrale IT-Beschaffungsstelle wird nicht nur von den IT-Bedarfs-
stellen, sondern auch von den sonstigen Dienststellen der Auftraggeber 
(z. B. Universitäten, Krankenhäuser, Schulen, Kommunen) in Anspruch 
genommen. Die hiermit in Zusammenhang stehenden Geschäfts- bzw. 
Kennzahlen werden von Dataport in einem Controllingbericht dargestellt.  
 
Obwohl im Beschaffungsvertrag ausdrücklich vereinbart, hat Dataport den 
Auftraggebern bereits seit mehreren Jahren keine Informationen zu den für 
die sonstigen Dienststellen erbrachten Beschaffungsleistungen zur Verfü-
gung gestellt.  
 
Der LRH weist darauf hin, dass die Auftraggeber eine ordnungsgemäße 
und wirtschaftliche Betätigung der Zentralen IT-Beschaffungsstelle nur an-
hand der vertraglich vereinbarten Geschäfts- bzw. Kennzahlen beurteilen 
und bewerten können.  
 
Dataport hat ausgeführt, dass die Informationen für das Beschaffungs-
bzw. Vertragscontrolling des Beschaffungsvertrags nicht relevant und die 
bestehenden vertraglichen Vereinbarungen demzufolge nicht notwendig 
seien.  
 
Der LRH weist auf die bestehenden vertraglichen Vereinbarungen sowie 
den Umstand hin, dass Dataport von Mitgliedern der AG Beschaffungs-
controlling mehrfach zur Vorlage der vereinbarten Geschäfts- bzw. Kenn-
zahlen aufgefordert worden ist.  

  

                                                      
1  Bemerkungen 2020 des LRH, Nr. 17. 



123 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Bemerkungen 2021 

17.4 Einsatz einer elektronischen Beschaffungsplattform (Shop) 
 
Dataport ist es bisher nicht gelungen, einen durchgehend digitalisierten 
und mit allen erforderlichen Artikeln bestückten Shop zu etablieren, der 
von den IT-Bedarfsstellen akzeptiert und umfassend genutzt wird. Im Jahr 
2019 wurden nur rund 14 % der IT-Beschaffungen des Landes über den 
Shop abgewickelt. Damit bleiben die erreichten Synergieeffekte und Ein-
sparungen weit hinter den Möglichkeiten zurück. Abgesehen von ersten 
konzeptionellen Vorüberlegungen liegen für den weiteren Ausbau des 
Shops weder ein verwertbares Umsetzungskonzept noch eine verbindliche 
Zeit- bzw. Projektplanung vor.  
 
Der LRH hat bereits im Rahmen früherer Prüfungen deutlich gemacht, 
dass ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffungsabläufe nur er-
reicht werden können, wenn alle Regelbeschaffungen ausschließlich über 
den Shop abgewickelt werden. Trotzdem haben sich dessen Ausbaustand 
und Nutzungsumfang seitdem nur geringfügig verbessert. Dadurch konn-
ten bisher weder bei dem in der Zentralen IT-Beschaffungsstelle einge-
setzten Personal noch bei den Beschaffungsprozesskosten spürbare Ent-
lastungen erzielt werden.  
 
Damit die Nutzung des Shops zum Regelfall wird, ist dieser mit Nachdruck 
weiterzuentwickeln. Hierfür bedarf es eines in der AG Beschaffungscon-
trolling1 abgestimmten „Masterplans“, in dem die erforderlichen Umset-
zungsschritte und Meilensteine definiert und verbindlich vereinbart werden. 
Die Erreichung der vereinbarten Ziele ist von der AG Beschaffungscon-
trolling anhand der von Dataport zur Verfügung gestellten Geschäfts- bzw. 
Kennzahlen zu überwachen und zielgerichtet zu steuern.  
 
Dataport hat mitgeteilt, dass z. B. durch die Einbindung geeigneter externer 
Kataloge durchaus Verbesserungspotenzial beim Shop gesehen werde. 
Die hierfür erforderlichen Entwicklungsmaßnahmen seien mit den Träger-
ländern zu verhandeln. 
 

17.5 Kundenbefragungen 
 
Dataport hat die im Beschaffungsvertrag vereinbarten Kundenbefragungen 
aufgrund eines Beschlusses der AG Beschaffungscontrolling ab dem 
Jahr 2017 bis auf Weiteres ausgesetzt. Eine im Jahr 2020 für das Jahr 2019 
vorgesehene Kundenbefragung wurde nicht weiterverfolgt. Stattdessen ist 

                                                      
1  Die Durchführung des Beschaffungs- bzw. Vertragscontrollings obliegt der auf der Grund-

lage des Beschaffungsvertrags eingerichteten AG Beschaffungscontrolling, in welcher die 
Auftraggeber und Dataport vertreten sind. 
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nunmehr die Beteiligung an einer zentral beim Dataport-Bereich Vertrieb 
angebundenen Kundenbefragung im Jahr 2021 vorgesehen.  
 
Kundenbefragungen sind erforderlich, um Aufschluss über die Qualität der 
von Dataport und den jeweiligen Vertragspartnern erbrachten Leistungen 
zu gewinnen und die Kundenanforderungen mit den am Markt verfügbaren 
Leistungen in Einklang bringen zu können. Insofern handelt es sich um  
eine unverzichtbare Informationsquelle, anhand derer zum einen die Leis-
tungsfähigkeit der aktuellen Vertragspartner beurteilt und zum anderen 
Grundlageninformationen für künftige Beschaffungsvorgänge gewonnen 
werden können.  
 
Dataport, das Zentrale IT-Management und die AG Beschaffungscontrol-
ling müssen dafür Sorge tragen, dass die im Beschaffungsvertrag verein-
barten Kundenbefragungen wieder regelmäßig durchgeführt werden.  
 
Dataport hat darauf hingewiesen, dass im ersten Halbjahr 2021 eine ei-
genständige Nutzerbefragung zur Zentralen IT-Beschaffungsstelle durch-
geführt werde. 
 

17.6 Standardisierung der IT-Ausstattung 
 
Der Umfang des von den IT-Bedarfsstellen zusätzlich zu dem im  
OrgErl ITSH vorgegebenen IT-Standardbedarf beauftragten IT-Sonder-
bedarfs bewegt sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Dataport hat er-
klärt, dass man nicht über die Möglichkeiten verfüge, um mit dem erforder-
lichen Nachdruck steuernd auf diese Entwicklung einzuwirken.  
 
Die fachlich nicht begründete Inanspruchnahme von IT-Sonderbedarf un-
terläuft die Bestrebungen zur Standardisierung der IT-Ausstattung und 
stellt den im OrgErl ITSH definierten Landesstandard infrage. Hierdurch 
drohen nicht nur die mit der Einrichtung der Zentralen IT-Beschaffungs-
stelle verbundenen Ziele zu scheitern. Es werden auch unnötig Ressour-
cen gebunden, die ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Beschaffungs-
abläufen entgegenstehen.  
 
Die von Dataport monierten mangelnden Einwirkungsmöglichkeiten ver-
mögen nicht zu überzeugen. Vielmehr hätte Dataport die AG Beschaffungs-
controlling laufend über den für die IT-Bedarfsstellen beschafften Sonder-
bedarf informieren müssen, damit diese über mögliche Gegenmaßnahmen 
beraten und entscheiden kann. 
 
Der CIO muss im Zusammenwirken mit Dataport, dem Zentralen IT-Mana-
gement und der AG Beschaffungscontrolling dafür Sorge tragen, dass der 
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definierte Landesstandard eingehalten wird. Damit das durch die Standar-
disierung erzielbare Einsparpotenzial ausgeschöpft werden kann, ist es er-
forderlich, sowohl den IT-Sonderbedarf als auch den mit dessen Beschaf-
fung verbundenen Personal- und Sachaufwand systematisch zurückzu-
führen. Hierfür bedarf es neben verbindlicher Vereinbarungen zur Umset-
zung der erforderlichen Maßnahmen vor allem eines abgestimmten und 
konsequenten Vorgehens gegenüber den betroffenen IT-Bedarfsstellen. 
 
Das Zentrale IT-Management hat bestätigt, dass sowohl die Standardisie-
rung der IT-Ausstattung als auch die Steuerung über den Warenkorb wei-
ter zu vertiefen seien. Hierbei sei vorrangig zu prüfen, ob bzw. welcher 
Sonderbedarf künftig über den bestehenden Standard gedeckt oder ggf. 
neu als Standard definiert werden könne. Dennoch werde es unter be-
stimmten Voraussetzungen auch künftig erforderlich sein, Sonderbedarf 
außerhalb des von Dataport bereitgehaltenen Warenkorbs bzw. des be-
triebenen Shops zu beschaffen.  
 
Dataport hat deutlich gemacht, dass im Bereich der Arbeitsplatz-Aus-
stattung bereits ein sehr hoher Grad an Standardisierung erreicht sei. Wei-
tergehende Aktivitäten der Trägerländer zur weiteren Standardisierung des 
Warenkorbs sowie zur Reduzierung des Sonderbedarfs würden grundsätz-
lich begrüßt. Um die Reduzierung von Sonderbedarfen durch aussagekräf-
tige Analysen unterstützen zu können, sei Dataport derzeit dabei, die Qua-
lität der Stammdaten zu verbessern.  
 

17.7 Ordnungsmäßigkeit der IT-Beschaffung beim Zentralen IT-Manage-
ment 
 
Im Rahmen der Prüfung wurde anhand einer Stichprobe untersucht, ob 
das Zentrale IT-Management die vergabe- und haushaltsrechtlichen Rege-
lungen einhält.  
 
Aus den einbezogenen Fällen wird deutlich, dass bei der Durchführung 
von Beschaffungsvorgängen und der Verausgabung von Finanzmitteln ein 
ordnungsgemäßer Zustand noch nicht erreicht ist:  

• IT- und anderer Bedarf wurde unter Umgehung der bei Dataport sowie 
der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH)1 eingerich-
teten Zentralen Beschaffungsstellen beschafft. 

• Vergabevermerke waren häufig nicht vorhanden oder enthielten unvoll-
ständige bzw. unzutreffende vergaberechtliche Bezüge. Angaben wie 
z. B. die Vergabe- bzw. Verfahrensart, Ergebnisse von Markterkundun-

                                                      
1  Die GMSH ist gem. Nr. 2.2.1 i. V. m. Nr. 3 der Landesbeschaffungsordnung Zentrale Be-

schaffungsstelle und beschafft für sämtliche Landesbehörden die für deren Geschäftsbe-
trieb erforderlichen Bedarfe. 
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gen und Preisumfragen, die Zulässigkeit von Direktkauf oder Direktauf-
trag sowie zu Ausnahmen nach der Landesbeschaffungsordnung1  
waren häufig nicht vorhanden, nicht nachvollziehbar hergeleitet und 
zumeist nicht revisionssicher dokumentiert. 

• Beschaffungen und die damit zusammenhängenden Ausgaben wurden 
ohne konkreten Nachweis der Erforderlichkeit und ohne Beachtung der 
haushaltsrechtlichen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit durchgeführt.  

 
Bei der Beschaffung z. B. von Fernsehgeräten, Küchenmöbeln und  
-bedarf, Liegestühlen und Grillwagen ist künftig in besonderem Maße auf 
die Einhaltung der vergabe- und haushaltsrechtlichen Regelungen zu ach-
ten. Abweichungen hiervon sind auch bei einer besonderen Eilbedürftig-
keit, vermeintlich preiswerteren Angeboten von externen Anbietern oder 
einem geringen Beschaffungswert nur in Ausnahmefällen und nur bei strik-
ter Einhaltung der geltenden Regelungen und Dokumentationspflichten ge-
rechtfertigt.  
 
Das Zentrale IT-Management hat darauf hingewiesen, dass die vom LRH 
untersuchten Beschaffungsvorgänge dem Aufbau bzw. der Ausstattung 
der eigenen Liegenschaft dienten und mit den jeweiligen Referatsleitungen 
und der Abteilungsleitung abgestimmt worden seien. Preise und Beschaf-
fungsmöglichkeiten seien in Zusammenarbeit mit Dataport bzw. der GMSH 
recherchiert worden. Das Zentrale IT-Management hat zugesagt, die Ent-
scheidungsprozesse bei künftigen Beschaffungsvorgängen revisionssicher 
zu dokumentieren. 
 
Der LRH erwartet, dass das Zentrale IT-Management die Prüfungser-
kenntnisse zum Anlass nimmt, um die eigene Beschaffungspraxis kritisch 
zu hinterfragen und weiter zu optimieren.  
 

17.8 Umfang und Ordnungsmäßigkeit der IT-Beschaffung bei Dataport 
 
Die von der Zentralen IT-Beschaffungsstelle durchgeführten Beschaf-
fungsvorgänge bewegen sich trotz eines zu verzeichnenden Rückgangs 
seit Jahren auf einem hohen Niveau. Im Jahr 2019 wurden trotz des 
Shops und bestehender IT-Standardisierung insgesamt 560 Beschaf-
fungsvorgänge für die Auftraggeber des Beschaffungsvertrags durchge-
führt. Von denen entfielen allein 315 auf das Land Schleswig-Holstein. 
Hierdurch werden in erheblichem Umfang Ressourcen gebunden, die mit 
den haushaltsrechtlichen Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit nicht in Einklang stehen. 

                                                      
1  Landesbeschaffungsordnung Schleswig-Holstein, Bekanntmachung des Finanzministeri-

ums vom 11.01.2017, Amtsbl. Schl.-H. S. 246. 



127 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Bemerkungen 2021 

Der LRH hat bereits im Rahmen früherer Prüfungen deutlich gemacht, 
dass der Umfang der Beschaffungsvorgänge im Interesse einer ordnungs-
gemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung weiter zu begren-
zen ist. 
 
Dataport muss den Umfang der Beschaffungsvorgänge insbesondere 
durch die durchgehende Digitalisierung des Shops und die strikte Begren-
zung des IT-Sonderbedarfs weiter reduzieren.  
 
Die AG Beschaffungscontrolling muss die hierzu eingeleiteten Maßnah-
men im Rahmen des Beschaffungs- bzw. Vertragscontrollings fortlaufend 
überwachen und zielgerichtet steuern. 
 
Durch die Einrichtung der Zentralen IT-Beschaffungsstelle sollte u. a. eine 
Wissensbündelung an einer Stelle und dadurch die Einhaltung und strin-
gente Anwendung der vergaberechtlichen Regelungen sichergestellt wer-
den. Auch wenn sich die Durchführung und Dokumentation der Beschaf-
fungsvorgänge seit der letzten Prüfung des LRH weiter verbessert hat, 
bleibt dennoch einiges zu tun. Bei den in eine Stichprobe einbezogenen 
Beschaffungsvorgängen wurden folgende Mängel festgestellt: 

• Rechtsquellen und Begründungen wurden teilweise unzutreffend ange-
geben. 

• Erkenntnisse und Begründungen der IT-Bedarfsstellen wurden ohne 
nähere Überprüfung übernommen und den Beschaffungsvorgängen 
zugrunde gelegt. 

• Möglichkeiten der Bedarfsbündelung wurden nicht immer genutzt. 

• Einzelvergaben wurden trotz bestehender Rahmenverträge durchge-
führt. 

 
Dataport muss die aufgezeigten Mängel abstellen und darauf hinwirken, 
dass Fehlerquellen bereits vor deren Entstehung weitestgehend ausge-
schlossen werden.  
 
Das Zentrale IT-Management hat die Feststellungen des LRH bestätigt 
und ergänzend darauf hingewiesen, dass eine Bündelung von IT-Bedarfen 
wegen der damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen in der Praxis 
häufig nicht umsetzbar sei. Es hat zugesagt, die Anregungen des LRH 
sowohl in der IT-Beauftragtenkonferenz als auch in der AG Beschaffungs-
controlling zu behandeln. 
 
Dataport hat zugesagt, die vom LRH festgestellten Mängel im Rahmen 
der Auftragsabarbeitung abzustellen und die Bearbeitungsqualität durch 
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ergänzende Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu 
verbessern. 
 

17.9 Beschaffungs- und Vertragscontrolling 
 
Die für das Beschaffungs- bzw. Vertragscontrolling zuständige AG Be-
schaffungscontrolling hat Themen wie z. B. der Digitalisierung des Shops, 
der Reduzierung des IT-Sonderbedarfs sowie dem Umfang der Beschaf-
fungsvorgänge bisher nicht den erforderlichen Stellenwert beigemessen. 
Dies wäre jedoch dringend erforderlich gewesen, da sich die vorgenannten 
Themen maßgeblich auf die Funktions- und Handlungsfähigkeit der Zen-
tralen IT-Beschaffungsstelle auswirken.  
 
Die AG Beschaffungscontrolling muss erkannten Handlungsbedarf künftig 
in Zielvereinbarungen operabel beschreiben und durch mess- und steuer-
bare Vorgaben weiter präzisieren. Die Erreichung der vereinbarten Ziele 
muss anschließend konsequent überwacht und zielgerichtet gesteuert 
werden. 
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